
POLITISCHE GEMEINDE, EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE DÄTTLIKON 
 

 
 
EINLADUNG 
zur Gemeindeversammlung auf 
Donnerstag, 7. Dezember 2017 
im Mehrzweckraum Schulhaus Mettlen 

***************************************** 
 

 
20.00 Uhr Politische Gemeinde Dättlikon 
 

1. Genehmigung des Voranschlages 2018 der Politischen Gemeinde und Festsetzung des 

Steuerfusses auf 114 % der einfachen Staatssteuer 

2. Zweckverband Schulpsychologischer Dienst Winterthur-Land, Genehmigung des Bei-

tritts der Primarschulgemeinde Dägerlen zum Zweckverband per 1. Januar 2018 

3. Zweckverband Spitex Neftenbach-Pfungen-Dättlikon, Genehmigung der Statuten 

4. Zweckverband Regionalplanung Winterthur und Umgebung (RWU), Genehmigung 

der Statuten 

5. Allfällige Bekanntmachungen 
 

anschliessend Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Dättlikon 
 

1. Genehmigung des Voranschlages 2018 der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde und 

Festsetzung des Steuerfusses auf 14 % der einfachen Staatssteuer 

2. Allfällige Anfragen (§ 51 Gemeindegesetz) 

 

 

Alle Stimmberechtigten werden zu dieser Gemeindeversammlung freundlich eingeladen. 

An der Versammlung der Reformierten Kirchgemeinde Dättlikon sind nur die reformierten 

Stimmberechtigten mit Wohnsitz in Dättlikon stimmberechtigt. 
 

Die zur Behandlung bestimmten Anträge und die auf die Verhandlungen bezüglichen Ak-

ten liegen ab Donnerstag, 23. November 2017 während der ordentlichen Bürozeit in der 

Gemeindeverwaltung Dättlikon zur Einsicht auf. 
 

Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes sind spätestens 10 Arbeitstage vor der 

Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet dem Gemeinderat 

bzw. der Ref. Kirchenpflege Dättlikon einzureichen. 
 

Dättlikon, 20. Oktober 2017 Gemeinderat Dättlikon 
  Kirchenpflege Dättlikon 
 
 
 
Die vollständigen Angaben zu den Voranschlägen und zu weiteren Geschäften können 

auf der Webseite der Gemeinde Dättlikon www.daettlikon.ch eingesehen werden. Die 

zu genehmigenden Statuten stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zu. 
 
 



   

 
Genehmigung des Voranschlages 2018 der Politischen Gemeinde und Festsetzung des 
Steuerfusses auf 114 % der einfachen Staatssteuer 

 
Antrag: 
 

Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

1. Der Voranschlag 2018 des Politischen Gemeindegutes mit 

 

 Laufende Rechnung: Fr. 6‘186‘750.-- Ertrag und Fr. 6‘033‘880.-- Aufwand, bzw. ei-

nem Ertragsüberschuss von Fr. 152‘870.-- 

 Investitionsrechnung Fr. 121‘000.-- Einnahmen und Fr. 1‘305’200.-- Ausgaben, bzw. 

 Verwaltungsvermögen: einer Nettoinvestition von Fr. 1‘184‘200.-- 

 Investitionsrechnung Fr. 2‘187‘000.-- Einnahmen und Fr. 1‘007‘000.-- Ausgaben, 

 Finanzvermögen: bzw. einer Nettoveränderung von Fr. 1‘180‘000.-- 

 einer Steuer für die Politische Gemeinde von 114 % der einfachen Staatssteuer  

 wird genehmigt. 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Weisung: 
 

Der Voranschlag 2018 schliesst in der Laufenden Rechnung mit einem Ertragsüberschuss 

von Fr. 152‘870.-- (Vorjahr Aufwandüberschuss Fr. 180‘700.--) ab. Bei einem zu deckenden 

Aufwand von Fr. 6‘033‘880.-- und einem Ertrag (ohne ordentliche Steuern des Voran-

schlagsjahres) von Fr. 3‘586‘750.-- weist der Voranschlag einen zu deckenden Aufwand-

überschuss von Fr. 2‘447‘130.-- aus. Bei einem mutmasslichen einfachen Gemeindesteu-

erertrag von Fr. 2‘280‘702.-- (Vorjahr Fr. 2‘250‘000.--) und einem Steuerfuss von 114 % (Vor-

jahr 114 %) ergeben sich Steuererträge in der Höhe von Fr. 2‘600‘000.--.  

 

Die Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung (nur Verwaltungsvermögen) 

betragen Fr. 464‘400.--. 
 
 ****************************** 


